
 

 

Z-56.273-3492  1. Juli 2015   
30. Juni 2017  

Odenwald Faserplattenwerk GmbH 

Dr.-Freundt-Straße  3 

63916 Amorbach  

 

Beidseitig beschichtete und einseitig kaschierte Mineralplatten "OWALux 64/8" und 

"OWAcousticClean 64/18" als schwerentflammbare Baustoffe  

Dieser Bescheid verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
Nr. Z-56.273-3492 vom 29. Januar 2008, verlängert durch Bescheide vom 4. März 2013 und 
3. Dezember 2013. 
Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.    
  

Prof. Gunter Hoppe 
Abteilungsleiter  

Beglaubigt 

 

 

24.06.2015 III 46-1.56.2-83/14 

über die Verlängerung der Geltungsdauer der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

vom 29. Januar 2008 
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